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zweck im Widerspruch zum Strafmaß der ersten Ebene steht. 
Zu jedem der drei Elemente der Zumessung soll daher im Fall 
eines solchen Widerspruchs der Vorrang eines Strafzwecks defi-
niert werden. Tatschuldausgleich, Spezial- und Generalpräven-
tion sind in eine Rangfolge zu ordnen, die mit der gesetzlichen 
Konzeption der Strafe vereinbar ist. Damit soll zur Rationalität 
im Vorgang der Strafzumessung beigetragen werden.
Die Ergebnisse lassen sich thesenartig so zusammenfassen:
1. Präventive Bedürfnisse haben bei der Bemessung des 
Strafrahmens keinen Platz, da insoweit der Gesetzgeber die 
Bewertung von Unrecht und Schuld im Tatbestand der jeweili-
gen Norm zum Ausdruck bringt.
2. Die Strafzumessung im weiteren Sinne – etwa bei der Frage 
„kurzfristige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe“ – ist durch den 
Gesetzgeber weitgehend umrissen, sodass für präventive Kri-
terien kein Raum ist.

3. Der durch die Schuld bestimmte Strafrahmen darf aus prä-
ventiven Erwägungen nicht über- oder unterschritten werden.
4. Die Strafe ist innerhalb des gesetzlichen Rahmens mit dem 
der Zumessung im weiteren Sinne zustehenden Spielraum 
verbindlich am unteren Ende anzusiedeln.
Zusammengefasst: Wenn das Gericht zu der Auffassung ge-
langt, dass eine Beeinflussung künftigen Verhaltens des Ver-
urteilten durch die Strafe generell möglich ist, reicht ihre Fest-
setzung – und deren Vollzug – im unteren Bereich aus. Die 
Arbeit darf insoweit als Plädoyer gegen rechtspolitische wie 
gesetzgeberische Glaubensbekenntnisse der Straferhöhung 
nach dem Grundsatz „Viel hilft viel“ verstanden werden. Keine 
leichte – aber nützliche – Kost für Schöffen; Adressaten sind 
aber ohnehin Gesetzgeber und höchstrichterliche Rechtspre-
chung. Der Arbeit ist zu wünschen, dass beide von ihren Er-
gebnissen Kenntnis nehmen. (hl)
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In der von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg angenommenen rechtsgeschichtlichen 
Dissertation geht es um zwei Persönlichkeiten und was sie ver-
bindet: den König des Frankenreiches und Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches Karl der Große (* ca. 748, † 814) und den 
Verfasser des Sachsenspiegels Eike von Repgow (* ca. 1180, 
† ca. 1233/35). Über drei Jahrzehnte führte Karl der Große 
Krieg gegen die Sachsen. Die Autorin geht dem scheinbaren 
Widerspruch nach, welche Gründe Eike von Repgow bewogen 
haben könnten, Karl den Großen als Legitimationsstifter sei-
nes Sachsenspiegels zu benennen.
Im ersten Teil der Studie werden Begriffe erläutert, der aktu-
elle Forschungsstand in Bezug auf Karl den Großen und die 
Sachsen sowie die Einordnung der Rechtssätze als Gesetze 
dargestellt. Im zweiten Teil geht es um lebzeitliche Erlasse 
Karls des Großen mit Berührungspunkten zu (den) Sachsen, 
u. a. die Lex Saxonum, dem überlieferten Volksrecht der Sach-
sen in lateinischer Sprache. Der dritte Teil widmet sich der zen-
tralen Forschungsfrage „Karl der Große als mythischer Gesetz-
geber der Sachsen“. Im Mittelpunkt steht dabei der zwischen 
1220 und 1235 entstandene Sachsenspiegel, das bekannteste 
in deutscher Sprache verfasste Rechtsbuch des Mittelalters. 
Als „Spiegel“ wurden Rechtsaufzeichnungen rechtskundiger 

Männer bezeichnet. Beim Sachsenspiegel handelt es sich 
im Wesentlichen um die Verschriftlichung der gewohnheits-
rechtlich geprägten Rechtspraxis. Er schaffte zunächst Rechts-
sicherheit für die ländliche Bevölkerung und fand praktische 
Anwendung in den Gerichten. Bei Übernahme in zahlreiche 
Stadtrechte wurde er angepasst.
Besondere Erwähnung findet das Magdeburger Stadtrecht, 
das durch den Magdeburger Schöffenstuhl Bedeutung erhielt 
(S. 266 ff.). Ein aus Schöffen bestehendes Spruchkollegium 
wurde bei Rechtsauskünften anderer Städte bei der Auslegung 
des Magdeburger Rechts beratend oder entscheidend tätig. 
Bei der weiteren Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts 
bildeten sich auch regelrechte Stadtrechtsfamilien, sodass sich 
Tochterstädte bei grundsätzlichen Rechtsfragen an ihre jewei-
lige Mutterstadt wenden konnten. Stärkste Verbreitung fand 
der Sachsenspiegel bzw. das sächsisch-magdeburgische Recht 
aufgrund der Siedlungsbewegungen in Ostmitteleuropa.
Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass Karl der Große – im 
Vergleich zu anderen Herrschern – für das im Sachsenspiegel 
niedergeschriebene Recht die geeignetste Legitimationsfigur 
gewesen sei. Zudem habe Eike von Repgow aus innerer Über-
zeugung und autoritätssteigernden Motiven Karl den Großen 
als Stifter des Sachsenspiegels benannt.
Die Inhalte des Buches sind so aufgebaut, dass für den Zugang 
zum Thema keine Vorkenntnisse notwendig sind. Die Autorin 
führt den Leser zu allen Fragen, die zur Erforschung der Rol-
le Karls des Großen als Stifter des Sachsenspiegels erforder-
lich sind. Das Interesse am Thema ist auch deshalb besonders 
hoch, weil sowohl Karl der Große als auch der „Spiegler“ Eike 
von Repgow prägend für die Entwicklung des Schöffenamtes 
waren. (us)


